
Herr Wittje berichtet über die Jugendschutzkontrolle am 03.02. 2012 in verschiedenen Ge-
schäften mit Alkoholausschank. 
Am 03.02.2012 in der Zeit von 16.00 bis 20.30 führte der Jugendschutz gemeinsam mit 
dem Präventionsbeamten des 2. Reviers und einem Kollegen eine Jugendschutzkontrolle in 
14 verschiedenen Geschäften mit Alkoholverkauf durch.  
Anlass hierfür war die Einschätzung der Polizei, dass es in den Verkaufsstellen immer wieder 
zu Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (§9) kommt.  
In der o.g. Zeit wurden keine Jugendlichen unter 18 Jahren angetroffen, die alkoholische 
Getränke kaufen wollten. In fünf Fällen ließ sich das Alter der Käufer nicht genau schätzen. 
In diesen Fällen wurde das Verhalten der Kassiererinnen beobachtet. Nur in einem Fall wur-
de nicht die Vorlage eines Personalausweises verlangt. In den anderen Fällen wurde der Per-
sonalausweis eingesehen.  
In allen Geschäften wurden sowohl die Kassiererinnen als auch die Geschäftsführung ange-
sprochen und auf die Durchführung der Kontrolle als auch die Regelungen in § 9 Jugend-
schutzgesetz hingewiesen.  
Die Tatsache, dass keine Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt wurden, führt 
der Jugendschutz darauf zurück, dass die Geschäftsleute ihre MitarbeiterInnen gut schulen 
und die Stadt Neumünster eine gute Präventionsarbeit und Zusammenarbeit mit den Ge-
schäftsleuten in den vergangenen Jahren geleistet hat und somit die Sensibilität für die Ge-
fahren eines missbräuchlichen Alkoholkonsums gesteigert werden konnte.  
 
Die nächste Ausschusssitzung am 29.05.2012 findet wieder in den Räumen des JVN statt, 
Beginn: 18:00 Uhr. 
 


